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Bebauungsplan "Gewerbegebiet Schellweiler-Ehweiler" 

in der Gemeinde Schellweiler 

Kreis Kusel 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Verbandsgemeinde Kusel möchte in den Gemarkungen Schellweiler und Ehweiler entlang 
der Bundesautobahn A 62 ein Gewerbegebiet entwickeln. Um die bauplanungsrechtlichen Vo-
raussetzungen dafür zu schaffen, wurde in beiden Gemeinden auf den jeweiligen Gemarkungen 
ein entsprechender Aufstellungsbeschluss gefasst. Vom 29.08.2022 bis 26.09.2022 wurde das 
frühzeitige Beteiligungsverfahren durchgeführt. Dabei hatten sowohl die Öffentlichkeit als auch 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Gelegenheit, sich über den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes zu informieren.  
Der Entwurf wurde am 05.11.2025 vom Gemeinderat angenommen. Danach erfolgte vom 
06.12.2025 bis 16.01.2026 die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die förmliche Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange. Dabei hatten sowohl die Behörden als auch die Öffent-
lichkeit Gelegenheit, sich über den Entwurf des Bebauungsplanes zu informieren und konnten 
entsprechende Anregungen und Hinweise vortragen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  PLEdoc GmbH 

Gladbecker Straße 404 

45326 Essen 

26.11.2025 Keine  

2.  Landesamt für Vermessung und Geobasisin-
formation Rheinland-Pfalz 

Von-Kuhl-Straße 49 

56070 Koblenz 

26.11.2025 Keine 

3.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
(DLR) Westpfalz 

Fischerstraße 12 

67655 Kaiserslautern 

26.11.2025 Anregungen und Hinwei-
se 

4.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 
Bahnhofstraße 24 
66953 Pirmasens 

04.12.2025 Keine 

5.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 

Direktion Landesarchäologie 

Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffengasse 10 

67346 Speyer 

05.12.2025 Hinweise 

6.  Creos Deutschland GmbH 
Am Zunderbaum 9 

66424 Homburg 

08.12.2025 Keine 

7.  Amprion GmbH 

Betrieb, Bestandssicherung 

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund 

09.12.2025 Keine  

8.  Verbandsgemeinde Oberes Glantal 

Rathausstraße 8 

66901 Schönenberg-Kübelberg 

17.12.2025 Keine 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

9.  Deutscher Wetterdienst 

Helene-Weber-Allee 21 

80637 München 

16.12.2025 Keine  

10.  Ericsson Services GmbH 
Prinzenallee 21 

40549 Düsseldorf 

28.11.2025 Hinweise 

11.  Landesamt für Geologie und Bergbau 

Emy-Roeder-Straße 5 

55129 Mainz 

11.12.2025 Hinweise 

12.  Pfalzwerke Netz AG 

Wredestraße 35 

67059 Ludwigshafen 

16.12.2025 Hinweise  

13.  Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 

Hohlstr. 12 

55743 Idar-Oberstein 

20.11.2025 Keine  

14.  Forstamt Kusel 

Trierer Str. 106 

66869 Kusel 

12.01.2026 Anregungen und Hinwei-
se 

15.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 

Fischerstraße 12 

67655 Kaiserslautern 

12.01.2026 Anregungen und Hinwei-
se 

16.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 

Bahnhofstraße 1 

67655 Kaiserslautern 

15.01.2026 Hinweise, Anregungen 
und Bedenken 

17.  Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

In der Göbelwies 1 

54340 Bekond 

15.01.2026 Bedenken und Hinweise 

18.  Industrie- und Handelskammer für die Pfalz 

Dienstleistungszentrum Kaiserslautern 

Europaallee 14 

67657 Kaiserslautern 

15.01.2026 Hinweise  

19.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Obere Landesplanungsbehörde 

Friedrich-Ebert-Str. 14 

67433 Neustadt a. d. Weinstraße 

16.01.2026 Hinweise 

20.  Die Autobahn GmbH des Bundes 

Niederlassung West – Außenstelle Neunkir-
chen 

Am Ochsenwald 4 

66539 Wellesweiler 

08.01.2026 Anregungen und Hinwei-
se 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

21.  Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern 

Postfach 20 13 65 

56013 Koblenz 

22.01.2026 Anregungen und Hinwei-
se 

22.  Deutsche Telekom Technik GmbH 

Pirmasenser Str. 65 

67655 Kaiserslautern 

21.11.2025 Hinweise  

23.  Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan 

Werke und Kommunale Betriebe 

Marktplatz 1 

66869 Kusel 

09.01.2026 

26.01.2026 

Anregungen und Hinwei-
se 

24.  Kreisverwaltung Kusel 

Untere Landesplanungsbehörde 

Trierer Str. 49-51 

66869 Kusel 

16.12.2025 Anregungen und Hinwei-
se 

25.  Kreisverwaltung Kusel 

Untere Naturschutzbehörde 

Trierer Str. 49-51 

66869 Kusel 

16.02.2026 Anregungen und Hinwei-
se 

26.  Kreisverwaltung Kusel 

Untere Wasserbehörde 

Trierer Str. 49-51 

66869 Kusel 

05.03.2026  Anregungen und Hinwei-
se 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen, die zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abge-
geben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt 
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der Öffent-
lichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellungnahmen 
können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan eingesehen werden.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Stellungnahme der PLEdoc GmbH, Essen vom 26.11.2205 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Hinweis: 
 
Es lag drei Lagepläne bei. 
 
 
2.2 Stellungnahme des Landesamtes für Vermessung und Geobasisinformation Rhein-

land-Pfalz, Koblenz vom 26.11.2025 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.3 Stellungnahme des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz, 
Kaiserslautern vom 26.11.2025 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen und die Planung an sich be-
grüßt wird. 
Die Inanspruchnahme von 40 ha Fläche und nur 15 ha, die später gewerblich genutzt werden 
sollen, begründet sich dadurch, dass die nicht gewerblich genutzten Flächen mit Ausgleichs-
maßnahmen bedeckt sind. 
Der Ausgleich 1:3 erfolgte aufgrund einer früheren Forderung der Unteren Naturschutzbehörde. 
Dies wurde damit begründet, dass in hochwertige Flächen eingegriffen wird (artenreiche exten-
sive Mähwiese) und eine Ausnahme/ Befreiung erforderlich ist, um dort planen zu können. Da 
die Herstellung von artenreichen extensiven Mähwiesen einige Zeit in Anspruch nimmt, bis sie 
die gleiche Wertigkeit der verlorenen Flächen erreicht haben, wurde der Ausgleich von 1:3 ge-
fordert. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Rahmen des förmlichen 
Beteiligungsverfahrens vom 16.02.2026 wurde darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Bedarf 
einer gleichartigen Mehrfachkompensation beim Eingriff in Magerwiesenkomplexe entfällt. Dies 
wird damit begründet, dass Magere Flachland-Mähwiesen (6510) gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 
LNatSchG nur im Außenbereich geschützt sind. „Da der Eingriff in die benannten Biotope durch 
die Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes erst nach Eintreten der Bestandskraft des zu-
gehörigen Bebauungsplanes zulässig (vgl. § 30 BauGB) und die betroffenen Flächen in diesem 
Moment bereits nicht mehr dem baulichen Außenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sind, 
entfällt sowohl die rechtliche Verpflichtung zur Beantragung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 
BNatSchG, als auch der gesetzliche Bedarf einer gleichartigen Mehrfachkompensation für den 
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Eingriff in die Magerwiesenkomplexe.“ (Stellungnahme UNB vom 16.02.2026). Es erfolgt eine 
entsprechende redaktionelle Anpassung der Bilanzierung. Die verbleibenden Flächen, die in der 
Bilanzierung vorgesehen sind, werden zum allgemeinen Ausgleich des Eingriffs, welcher durch 
die Planungsmaßnahme hervorgerufen wird, benötigt und stellen keinen Ersatz für die Mager-
wiesen dar. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
Es entstehen für die Gemeinden keine Kosten für die Pflege der Flächen. Die damit verbunde-
nen Kosten werden zusammen mit den Erschließungskosten auf die Gewerbetreibenden umge-
legt. Somit ist keine Belastung für die Gemeinden vorhanden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es kritisch gesehen wird, dass durch die Planung der 
Landwirtschaft Flächen entzogen werden. Die Fläche in Schellweiler (und Ehweiler – als ge-
meines Gewerbegebiet) wurde vom Land Rheinland-Pfalz als Turbofläche ausgewiesen. Damit 
ist sie für eine Entwicklung stark in den Vordergrund gerückt und soll zeitnah entwickelt werden. 
So heißt es seitens des Ministeriums des Innern und für Sport „Das Projekt „Turboflächen“ ver-
folgt das Ziel, zügig wirksames Planungsrecht für landesweit bedeutsame Gewerbe- und Indust-
riegebiete zu schaffen. Dadurch sollen geeignete Flächen in Rheinland-Pfalz bevorratet wer-
den. Die Flächen, die durch Konversion in den vergangenen Jahren nachhaltig in Gewerbe- und 
Industrieflächen umgewandelt werden konnten, sind nahezu aufgebraucht. Rheinland-Pfalz 
braucht also dringend neue Flächen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ 
(https://mdi.rlp.de/themen/raumentwicklung-in-rheinland-pfalz/turboflaechen). Seitens des DLR 
wird bestätigt, dass die Entwicklung von Gewerbeflächen sinnvoll ist, um die regionale Wirt-
schaft zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Daher wird an der Planung festgehalten. 
Der Vorschlag zur Nutzung von nicht ackerfähigem Grünland für Ausgleichsmaßnahmen wird 
zur Kenntnis genommen. Ausgleichsmaßnahmen sind jedoch bereits überwiegend innerhalb 
des Geltungsbereichs vorgesehen. Da die Suche und Sicherung von Ausgleichsflächen extrem 
schwierig und aufwendig ist, wird an den im Entwurf enthaltenen Ausgleichsflächen festgehal-
ten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
 
2.4 Stellungnahme des Vermessungs- und Katasteramtes Westpfalz, Pirmasens vom 

04.12.2025 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
  

https://mdi.rlp.de/themen/raumentwicklung-in-rheinland-pfalz/turboflaechen
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2.5 Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Speyer vom 05.12.2025 

 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Hinweisen unter Punkt IV.7 in den textlichen Fest-
setzungen zugestimmt wird. Der Hinweis auf die Meldepflicht und die Kleindenkmäler wird zur 
Kenntnis genommen. Dies ist bereits in den Unterlagen ausreichend berücksichtigt und darge-
stellt. Eine Abwägung ist daher nicht erforderlich. 
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2.6 Stellungnahme der Creos Deutschland GmbH, Homburg vom 08.12.2025 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der Creos Deutschland GmbH betroffen 
sind. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.7 Stellungnahme der Amprion GmbH, Dortmund von 09.12.2025 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.8 Stellungnahme der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Schönenberg-Kübelberg 
vom 17.12.2025 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.9 Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes, München vom 16.12.2025 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.10 Stellungnahme der Ericsson Services GmbH, Düsseldorf vom 28.11.2025 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich eine Richtfunkstrecke im Geltungsbereich befindet. 
Es liegen keine genauen Lagepläne bei. Der Radius um die direkte Sichtlinie von mindestens 
+/- 25m, welcher freizuhalten ist, wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein Hinweis in den 
Unterlagen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.11 Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau, Mainz vom 11.12.2025 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf die Stellungnahme vom 30.09.2022 verwiesen wird. 
Diese wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung bereits ausreichend berücksichtigt und – 
sofern notwendig – in die Unterlagen eingearbeitet. Die Empfehlung zur Durchführung von ob-
jektbezogenen Baugrunduntersuchungen wird zur Kenntnis genommen. Dies ist bereits unter 
Punkt IV.1 unter Hinweise in den textlichen Festsetzungen ausreichend dargelegt.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände beste-
hen. Der Hinweis auf das Geologiedatengesetz wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung 
ist nicht erforderlich. 
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2.12 Stellungnahme der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 16.12.2025 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme vom 13.10.2022 weiterhin Gültigkeit 
besitzt. Die hervorgebrachten Hinweise wurden bereits in der frühzeitigen Offenlage ausrei-
chend berücksichtigt und – sofern notwendig – ggf. in die Unterlagen eingepflegt. Es wird zur 
Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der zuständige Energieversorger rechtzeitig vor den 
Erschließungs- und Baumaßnahmen informiert werden muss. Es erfolgt ein Hinweis in den 
Unterlagen. Die aufgeführten Kontaktdaten werden in die Unterlagen übernommen. 
 
 
2.13 Stellungnahme der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH, Idar-Oberstein vom 

20.11.2025 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.14 Stellungnahme des Forstamtes Kusel, Kusel vom 12.01.2026 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Beachtung der Hinweise keine Bedenken beste-
hen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt ein Hinweis in den textlichen 
Festsetzungen, dass für die Rodung von Wald eine waldrechtliche Genehmigung beim Forstamt 
Kusel einzuholen ist. Es wird begrüßt, dass eine Umwandlungserklärung in Aussicht gestellt 
werden kann, wenn die genannten Auflagen berücksichtigt werden. Die mit der waldrechtlichen 
Genehmigung verbundenen Auflagen werden zur Kenntnis genommen. Diese können im Rah-
men der waldrechtlichen Genehmigung projektbezogenen angemerkt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    -  
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2.15 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern von 12.01.2026 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Stellungnahme vom 10.10.2022 wurde bereits im frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren ausreichend berücksichtigt. Es ist keine Abwägung erforderlich. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Einhaltung des Entwicklungskorridors für die Maßnahmen ist gewährleis-
tet. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Hinweise zum Starkregen werden zur Kenntnis genommen. Durch die Über-
planung der Fläche wird das Gelände neu modelliert. Dadurch verändern sich bestehende Ab-
flussrinnen und neue können entstehen. Dies wird jedoch bei der Überplanung der Fläche direkt 
mitberücksichtigt. Es wird auf einen geordneten und sicheren Abfluss bei Starkregen im Rah-
men der Erschließungsplanung geachtet. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Umgang mit dem Schmutzwasser werden zur Kenntnis genommen und in 
der weiteren Erschließungsplanung beachtet. Sie sind nicht Inhalt des Bebauungsplanes. Die 
Erschließung ist jedoch gesichert. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird bestätigt, dass zur Erschließung der Fläche Bodenbewegungen stattfinden werden. Der 
Verweis auf die ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung von Abfällen und die gesetzli-
chen Bestimmungen werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch eine Bodenverbesserung on site der Anwen-
dungsbereich der Ersatzbaustoffverordnung eröffnet wird. Dies ist jedoch nicht Inhalt des Be-
bauungsplans. 
Der Hinweis, dass seitens der VG Kusel-Altenglan telefonisch mitgeteilt wurde, dass eine Ver-
wertung anfallender Überschussmassen auf externen Kompensationsflächen angedacht ist, 
wird zur Kenntnis genommen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es ist geplant, alle Überschuss-
massen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu belassen. Externe Flächen sollen nicht mit 
Überschussmassen belastet werden. Daher werden die damit verbundenen Forderungen zu-
rückgewiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
 
2.16 Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 

15.01.2026 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. Das Verfahren 
des Flächennutzungsplans und der damit verbundenen landesplanerischen Stellungnahme ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.   
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Das Verfahren des Flächennutzungsplans und der damit verbundenen landes-
planerischen Stellungnahme ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Stellungnahmen zum Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung sowie 
zum Vorentwurf der Gesamtfortschreibung des FNP der VG Kusel-Altenglan sind kein Bestand-
teil des Bebauungsplans. Diese können im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans nicht 
beachtet werden. Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 07.10.2022 wurde bereits in der 
Abwägung zum frühzeitigen Verfahren ausreichend berücksichtigt.   
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt eine redaktionelle Berichtigung der Ausführungen zum ROP West-
pfalz IV. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es wird zurückgewiesen, dass die Abwägung aus dem frühzeitigen Verfahren 
nicht mit den Planunterlagen des Entwurfs übereinstimmt. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
sind „großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirk-
lichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können […] außer in Kerngebieten nur in 
für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig.“ Da der Bebauungsplan als Art der baulichen 
Nutzung Gewerbegebiete vorsieht, ist großflächiger Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten gemäß der gesetzlichen Bestimmung nicht möglich.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Das Gewerbegebiet wird im Rahmen einer interkommunalen Kooperation ent-
wickelt. Die vertragliche Sicherstellung dieser interkommunalen Kooperation ist nicht Bestand-
teil des Bebauungsplans. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es erfolgt eine Ergänzung der Planunterlagen um die raumordnerischen Fest-
legungen und die agrarstrukturellen Belange. Die regionalplanerischen Zielfestlegungen (VRG 
Landwirtschaft und Regionaler Biotopverbund) werden in ihrer Funktionsweise nicht einge-
schränkt, da durch die Ausgleichsflächen (Entwicklung von Magerwiesen) weiterhin eine land-
wirtschaftliche Nutzung erfolgen kann. 
Die Fläche von 21 ha für die Mähwiesen/ Magerwiesen erfolgte aufgrund einer früheren Forde-
rung der Unteren Naturschutzbehörde. Dies wurde damit begründet, dass in hochwertige Flä-
chen eingegriffen wird (artenreiche extensive Mähwiese) und eine Ausnahme/ Befreiung erfor-
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derlich ist, um dort planen zu können. Da die Herstellung von artenreichen extensiven Mähwie-
sen einige Zeit in Anspruch nimmt, bis sie die gleiche Wertigkeit der verlorenen Flächen erreicht 
haben, wurde der Ausgleich von 1:3 gefordert, welcher in Summe 21 ha Fläche benötigt hätte.  
Gemäß der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Rahmen des förmlichen Beteili-
gungsverfahrens vom 16.02.2026 wurde darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Bedarf einer 
gleichartigen Mehrfachkompensation beim Eingriff in Magerwiesenkomplexe entfällt. Dies wird 
damit begründet, dass Magere Flachland-Mähwiesen (6510) gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 
LNatSchG nur im Außenbereich geschützt sind. „Da der Eingriff in die benannten Biotope durch 
die Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes erst nach Eintreten der Bestandskraft des zu-
gehörigen Bebauungsplanes zulässig (vgl. § 30 BauGB) und die betroffenen Flächen in diesem 
Moment bereits nicht mehr dem baulichen Außenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sind, 
entfällt sowohl die rechtliche Verpflichtung zur Beantragung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 
BNatSchG, als auch der gesetzliche Bedarf einer gleichartigen Mehrfachkompensation für den 
Eingriff in die Magerwiesenkomplexe.“ (Stellungnahme UNB vom 16.02.2026). Es erfolgt eine 
entsprechende redaktionelle Anpassung der Bilanzierung. Die verbleibenden Flächen, die in der 
Bilanzierung vorgesehen sind, werden zum allgemeinen Ausgleich des Eingriffs, welcher durch 
die Planungsmaßnahme hervorgerufen wird, benötigt und stellen keinen Ersatz für die Mager-
wiesen dar. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
Der Hinweis auf die Turboflächen wird zur Kenntnis genommen. Die Einbringung von Fragen 
hinsichtlich der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für externe Ausgleichsmaß-
nahmen in das Verfahren der Turboflächen ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Die Ver-
bandsgemeinde kann dies nach eigenem Ermessen entscheiden. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Der Teilplan Ehweiler ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans in Schellweiler. Die Berücksich-
tigung findet entsprechend in der Abwägung des Bebauungsplanes für die Ortsgemeinde Eh-
weiler statt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Flächenrücknahmen (GE) im Verbandsgemeindegebiet 
erfolgen sollen. Es wird bestätigt, dass dies nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans 
in der Ortsgemeinde Schellweiler ist. Dies begründet sich dadurch, dass im Rahmen eines Be-
bauungsplans, welcher sich auf einen Teilbereich einer Gemeinde bezieht, keine Regelungen 
und Flächenrücknahmen auf Verbandsgemeindeebene vollzogen werden können. Die Flächen-
rücknahmen auf Verbandsgemeindeebene müssen im Flächennutzungsplan geregelt werden. 
Für den Flächennutzungsplan ist die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zuständig, nicht die 
Ortsgemeinde selbst. Auch die Klärung des zukünftigen gewerblichen Flächenmanagements 
der VG liegt somit in deren Hand. 
Der Hinweis auf die dem Gewerbe zugeordneten Wohnungen wird zur Kenntnis genommen. Es 
kann hier nicht zu Einschränkungen des Gewerbes und somit der Planungsziele kommen. Die 
Betriebswohnungen sind nur ausnahmsweise zulässig. Da die Planung eines Gewerbegebiets 
und nicht etwa eines Industriegebietes vorgesehen ist, sind die Immissionen geringer. Mögliche 
Immissionen, die auf die Wohnungen einwirken können, sind hinzunehmen. Darüber hinaus 
besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Bauantrag zur Zulassung einer Betriebswohnung 
abgelehnt werden kann. Eine Gefährdung des Planungsziels wird nicht gesehen. Daher wird an 
der Planung festgehalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
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2.17 Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bekond vom 
15.01.2026 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
für das Gewerbegebiet kritisch gesehen wird. Es wird zurückgewiesen, dass durch die Planung 
eine Existenzgefährdung von landwirtschaftlichen Betrieben hervorgerufen wird. Die betroffenen 
Landwirte haben Kenntnis von der Planung und haben ihre Zustimmung erteilt. Eine Existenz-
gefährdung besteht nicht. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen 
für Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen als bedenklich angesehen wird.  
Der Ausgleich 1:3 erfolgte aufgrund einer früheren Forderung der Unteren Naturschutzbehörde. 
Dies wurde damit begründet, dass in hochwertige Flächen eingegriffen wird (artenreiche exten-
sive Mähwiese) und eine Ausnahme/ Befreiung erforderlich ist, um dort planen zu können. Da 
die Herstellung von artenreichen extensiven Mähwiesen einige Zeit in Anspruch nimmt, bis sie 
die gleiche Wertigkeit der verlorenen Flächen erreicht haben, wurde der Ausgleich von 1:3 ge-
fordert. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde in Rahmen des förmlichen 
Beteiligungsverfahrens vom 16.02.2026 wurde darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Bedarf 
einer gleichartigen Mehrfachkompensation beim Eingriff in Magerwiesenkomplexe entfällt. Dies 
wird damit begründet, dass Magere Flachland-Mähwiesen (6510) gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 
LNatSchG nur im Außenbereich geschützt sind. „Da der Eingriff in die benannten Biotope durch 
die Umsetzung des geplanten Gewerbegebietes erst nach Eintreten der Bestandskraft des zu-
gehörigen Bebauungsplanes zulässig (vgl. § 30 BauGB) und die betroffenen Flächen in diesem 
Moment bereits nicht mehr dem baulichen Außenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sind, 
entfällt sowohl die rechtliche Verpflichtung zur Beantragung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 
BNatSchG, als auch der gesetzliche Bedarf einer gleichartigen Mehrfachkompensation für den 
Eingriff in die Magerwiesenkomplexe.“ (Stellungnahme UNB vom 16.02.2026). Es erfolgt eine 
entsprechende redaktionelle Anpassung der Bilanzierung. Die verbleibenden Flächen, die in der 
Bilanzierung vorgesehen sind, werden zum allgemeinen Ausgleich des Eingriffs, welcher durch 
die Planungsmaßnahme hervorgerufen wird, benötigt und stellen keinen Ersatz für die Mager-
wiesen dar. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
Durch die Inanspruchnahme von Ackerflächen für die Ausgleichs- und Kompensationsmaß-
nahmen wird keine Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebs hervorgerufen. 
Der Hinweis zur Wichtigkeit der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln wird zur Kenntnis 
genommen. Die Bedenken werden jedoch zurückgewiesen. Die durch den Ukraine-Krieg be-
fürchteten Engpässe bei Lebensmitteln sind glücklicherweise nicht eingetreten. Zudem werden 
in Rheinland-Pfalz etliche Flächen für den Anbau von Genussmitteln verwendet (Tabak, Spar-
geln, Weinbau) die für die Lebensmittelproduktion genutzt werden könnten. 
Die Fläche für das Gewerbegebiet in Schellweiler-Ehweiler ist vom Land Rheinland-Pfalz als 
Turbofläche identifiziert worden. Damit ist sie für eine Entwicklung stark in den Vordergrund 
gerückt und soll zeitnah entwickelt werden. So heißt es seitens des Ministeriums des Innern und 
für Sport „Das Projekt „Turboflächen“ verfolgt das Ziel, zügig wirksames Planungsrecht für lan-
desweit bedeutsame Gewerbe- und Industriegebiete zu schaffen. Dadurch sollen geeignete 
Flächen in Rheinland-Pfalz bevorratet werden. Die Flächen, die durch Konversion in den ver-
gangenen Jahren nachhaltig in Gewerbe- und Industrieflächen umgewandelt werden konnten, 
sind nahezu aufgebraucht. Rheinland-Pfalz braucht also dringend neue Flächen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.“ (https://mdi.rlp.de/themen/raumentwicklung-in-rheinland-
pfalz/turboflaechen). Deshalb soll die Fläche des Gewerbegebiets Schellweiler-Ehweiler nun 
zügig entwickelt werden. Daher wird an der Planung festgehalten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
  

https://mdi.rlp.de/themen/raumentwicklung-in-rheinland-pfalz/turboflaechen
https://mdi.rlp.de/themen/raumentwicklung-in-rheinland-pfalz/turboflaechen
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2.18 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Dienstleistungs-
zentrum Kaiserslautern, Kaiserslautern vom 15.01.2026 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Durch die Umsetzung wird 
keine Beeinträchtigung für bestehende oder potenzielle gewerbliche Nutzungen entstehen. Mit 
der Planung des Gewerbegebiets Schellweiler-Ehweiler ist die Schaffung neuer Gewerbeflä-
chen verbunden. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.19 Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obere Landespla-

nungsbehörde, Neustadt a. d. Weinstraße vom 16.01.2026 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeinen Ausführungen zur Planung sowie die Hinweise zum Verfahren werden zur 
Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.20 Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung West – Außenstel-

le Neunkirchen, Wellesweiler vom 08.01.2026 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Die Hinweise zum Lärm-
schutz werden zur Kenntnis genommen, es erfolgt ein allgemeiner Hinweis in den Unterlagen. 
Die Hinweise des Fernstraßenbundesamtes werden zur Kenntnis genommen. Die Anbaube-
schränkungszone wird nachrichtlich in der Planzeichnung des Bebauungsplans ergänzt. Die 
weiteren genannten Punkte werden nicht in der Begründung, sondern bei den Textlichen Fest-
setzungen unter Hinweisen redaktionell ergänzt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
2.21 Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern, Kaiserslautern vom 

22.01.2026 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
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Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Anmerkungen zum Teilplan Ehweiler sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans in Schell-
weiler. Sie werden entsprechend beim Bebauungsplan Ehweiler berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum Rad- und Gehweg werden zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass keine 
weiteren Zufahrten zulässig sind, wird zur Kenntnis genommen. Das Schließen von vorhande-
nen Wirtschafts- und Feldwegen ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Daher werden die 
Ein- und Ausfahrtverbotszeichen auch nicht in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 
Die benötigten Sichtdreiecke sind bereits im Bebauungsplan enthalten. Die Festsetzung, dass 
die Sichtflächen von jeglicher Bebauung und Sichtbehinderung freizuhalten sind, ist bereits in 
den textlichen Festsetzungen enthalten. 
Der Beschilderungs- und Markierungsplan ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
Der Hinweis auf die Bauverbotszone wird zur Kenntnis genommen. Diese ist bereits nachricht-
lich dargestellt in der Planzeichnung enthalten. Es ist keine Festsetzung im Bebauungsplan 
erforderlich, welche die Abstimmung hinsichtlich der Bepflanzungen in der Bauverbotszone 
betreffen. Es erfolgt ein Hinweis darauf in den Unterlagen.  
Der Hinweis zu den Werbeanlagen wird zur Kenntnis genommen; es erfolgt ein allgemeiner 
Hinweis in den Unterlagen.  
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Die Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Dies ist bereits im Be-
bauungsplan ausreichend berücksichtigt worden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass den straßeneigenen Entwässerungsanlagen kein zusätz-
liches Oberflächenwasser zugeleitet werden darf. Es erfolgt ein Hinweis in den Unterlagen.  
Der Hinweis auf die Verkehrssicherheit wird zur Kenntnis genommen, dies wurde im Rahmen 
der Bebauungsplanung berücksichtigt, sodass diese gewährleistet ist. 
Die Autobahn GmbH des Bundes wurde am Vorhaben im Zuge der frühzeitigen Behördenbetei-
ligung beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
 
2.22 Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern vom 

21.11.2025 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
  



40 
 

D:\Projekte\2022024\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\02_ÖBB\Schellweiler\01_Abwägung\2022024_ÖBB 
Schellweiler_Abwägung_Mär26.docx 

Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Tele-
kom befinden. Die damit verbundenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zusam-
men mit den Kontaktdaten in den Unterlagen unter Hinweise ergänzt. 
 
Hinweis: 
 
Es lag ein Lageplan bei. 
 
 
2.23 Stellungnahme der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan, Kusel vom 

09.01.2026 und 26.01.2026 
 
Stellungnahme vom 09.01.2026 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. Die Hinweise zu den Satzun-
gen und den weiteren technischen Details werden zur Kenntnis genommen. Diese werden im 
Rahmen der nachgelagerten Ausführungsplanung berücksichtigt und müssen im Bebauungs-
plan nicht geregelt werden. Der Hinweis auf die 50 l/m2, die zu verdunsten oder zurückzuhalten 
sind, wird zur Kenntnis genommen. Dies ist bereits ausreichend in den Unterlagen enthalten. 
 
Stellungnahme vom 26.01.2026 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Fläche für das Übergabebauwerk wird redaktionell in der Planzeichnung 
des Bebauungsplans ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
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2.24 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Untere Landesplanungsbehörde, Kusel 
vom 16.12.2025 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme, die Anmerkungen aus der Stellungnahme im frühzeitigen Verfahren wurden 
bereits in der Planung berücksichtigt. Die allgemeinen Ausführungen zum Verfahren des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans werden zur Kenntnis genommen.  
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Standort aus regionalplanerischer Sicht möglich ist 
und die Untere Landesplanungsbehörde die Ausweisung eines Gewerbegebiets an diesem 
Standort begrüßt.  
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des RROP keine Hindernisse mehr für die 
Entwicklung der Fläche bestehen, da die Vorrangausweisungen zurückgenommen worden sind. 
Die Flächenausweisungen in der Ortsgemeinde Ehweiler sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans in Schellweiler. Sie werden entsprechend bei der Ortsgemeinde Ehweiler behandelt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die textlichen Festsetzungen für den Bebauungsplan in der Ortsgemeinde 
Ehweiler sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans in Schellweiler. Sie werden entsprechend 
im Bebauungsplan der Ortsgemeinde Ehweiler behandelt. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Ausführungen zum Umweltbericht werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Beachtung der Hinweise keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan bestehen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
 
2.25 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Untere Naturschutzbehörde, Kusel vom 

16.02.2026 
 
 
Sachbericht: 
 

 



46 
 

D:\Projekte\2022024\20_BUE\01_Bebauungsplan\10_Verfahren\02_ÖBB\Schellweiler\01_Abwägung\2022024_ÖBB 
Schellweiler_Abwägung_Mär26.docx 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine erheblichen Bedenken bestehen. Die Aufzählung, 
der im Umweltbericht enthaltenen Maßnahmen, wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise zur Maßnahme „V10/AV7 Ökologische Baubegleitung“ werden zur Kenntnis ge-
nommen und entsprechend zu gegebener Zeit im Rahmen der ökologischen Baubegleitung 
berücksichtigt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeine Aufzählung, der im Umweltbericht enthaltenen Maßnahmen, wird zur Kenntnis 
genommen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Maßnahme M2 nicht als Kompensati-
onsmaßnahme angerechnet werden kann. Es erfolgt eine entsprechende redaktionelle Anpas-
sung der Bilanzierung. Der erforderliche Ausgleich ist trotzdem erfüllt. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Dies wird zu gegebener Zeit im Rahmen der ÖBB beachtet. 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die allgemeine Aufzählung, der im Umweltbericht enthaltenen Maßnahmen, wird zur Kenntnis 
genommen. 
Die Hinweise zu den Magerwiesen werden zur Kenntnis genommen und entsprechend zu ge-
gebener Zeit im Rahmen der ÖBB berücksichtigt. Der Hinweis auf den Schutzstatus der Mage-
ren Flachland-Mähwiesen wird zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine entsprechende redakti-
onelle Anpassung der Bilanzierung. Die verbleibenden Flächen, die in der Bilanzierung vorge-
sehen sind, werden zum allgemeinen Ausgleich des Eingriffs, welcher durch die Planungsmaß-
nahme hervorgerufen wird, benötigt und stellen keinen Ersatz für die Magerwiesen dar. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die CEF-Maßnahmen werden entsprechend vor Durchführung der Eingriffe 
umgesetzt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen, den Baumpflanzungen und zur 
Erfassung der Planung im digitalen Kompensationskataster werden zur Kenntnis genommen 
und im weiteren Verlauf der Planung berücksichtigt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
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2.26 Stellungnahme der Kreisverwaltung Kusel, Untere Wasserbehörde, Kusel vom 
05.03.2026 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Der Gewässerrandstreifen wurde im Bebauungsplan ausreichend berücksich-
tigt. § 38 WHG wir in der weiteren Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die geforderten hydraulischen Nachweise werden in der nachfolgenden was-
serrechtlichen Genehmigungsplanung vorgelegt. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die schadlose Ableitung bei Starkregen wird in der weiteren Erschließungspla-
nung berücksichtigt. Die Sturzflutgefahrenkarte und die Hinweise zu Starkregen sind in den 
Unterlagen ausreichend vorhanden. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In der weiteren Erschließungsplanung wird eine Vermeidung nachteiliger Aus-
wirkungen auf das Grundwasser berücksichtigt. Das ist jedoch nicht Inhalt des Bebauungspla-
nes. Allgemeine Hinweise und Auswirkungen zum Wasserhaushalt sind im Umweltbericht aus-
reichend dargestellt. 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. In der weiteren Erschließungsplanung werden die Anforderungen der Wasser-
rahmenrichtlinie beachtet und in der wasserrechtlichen Genehmigung nachgewiesen. Das ist 
jedoch nicht Inhalt des Bebauungsplanes. 
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Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Punkte werden in der weiteren Erschließungsplanung beachtet und in der 
wasserrechtlichen Genehmigung nachgewiesen. Das ist jedoch nicht Inhalt des Bebauungspla-
nes. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
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3. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahme ein.  
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde Schellweiler hat die vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis genommen und sachgerecht gegeneinander 
abgewogen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: einstimmig 
Nein-Stimmen: - 
Stimmenthaltungen:    - 
 
 
Schellweiler, den 05.März 2026 


